
Beschluss 0062 vom 21. März 2024

Die Stadtverordnetenversammlung

  
Tagesordnung III Punkt 1 der öffentlichen Sitzung am 21. März 2024

Antrags-Nr. 24-A-99-0003

Änderung der Geschäftsordnung der Stadtverordnetenversammlung
   

Beschluss Nr. 0062

I. Die Geschäftsordnung der Stadtverordnetenversammlung der Landeshauptstadt Wiesbaden vom 
13. Februar 2014 (Beschluss Nr. 0039), zuletzt geändert durch Beschluss Nr. 0177 vom 17. Mai 
2024, wird wie folgt geändert:

1. Die Überschrift zu § 60 wird wie folgt neu gefasst:
„§ 60
Unterbrechung, Vertagung und Schluss der Beratung“

2. In § 60 Abs. 2 Satz 1 wird das Wort „beenden“ durch das Wort „schließen“ ersetzt. 

3. In § 60 Abs. 3 Satz 1 wird das Wort „Aussprache“ durch das Wort „Beratung“ ersetzt.
 
4. Der vierte Spiegelstrich des § 63 Abs. 5 wird wie folgt neu gefasst:
„Antrag auf Schluss der Beratung“

II. Die Änderungen treten mit Beschlussfassung in Kraft.

(antragsgemäß Ältestenrat 14.03.2024 BP 0012)
 

Dem Magistrat Wiesbaden,   21.03.2024
mit der Bitte um weitere Veranlassung im Auftrag

Dr. Heimlich

Der Magistrat Wiesbaden,   21.03.2024
-16 - im Auftrag

Dezernat I
mit der Bitte um weitere Veranlassung Bock
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